MARKT TEISENDORF

Niederschrift Gber die 6ffentliche
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses

Sitzungsdatum: Montag, 13.05.2024

Beginn: 17:00 Uhr

Ende 17:30 Uhr

Ort: Sitzungssaal des Rathauses Teisendorf, Zimmer
201

ANWESENHEITSLISTE

Erster Blrgermeister

Gasser, Thomas

Ausschussmitglieder

Putzhammer, Markus
Spiegelsperger, Matthias
Stadler, Alois

Stutz, Sabrina

1. Stellvertreter

Niederstrafl3er, Anita
Quentin, Georg

Schriftfihrerin

Hauser, Stephanie

Abwesende und entschuldigte Personen:

Ausschussmitglieder

Rauscher, Johann
Reitschuh, Bernhard
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TAGESORDNUNG

Offentliche Sitzung

Genehmigung des Protokolls der 6ffentlichen Sitzung vom 15.04.2024
Bauleitplanung Gemeinde Ainring, 2. Anderung AuRenbereichssatzung Weng;

Bauantrag zur Erweiterung einer bestehenden landwirtschaftlichen Maschi-
nenhalle, Wannersdorf;

4 Bauantrag zur Sanierung eines Reihenmittelhaues durch Anbau eines Winter-
gartens, Rupertiweg - Oberteisendorf;

5 Bauantrag zum Abbruch und Neubau der Garage, des Wintergartens, sowie
Anbauten an die bestehende Doppelhaushalfte, Bahnhofstral3e;

6 Bauvoranfrage zum Anbau eines Lagerkellers zur privaten Nutzung, Unters-
bergstralie;

7 Bauantrag zum Austausch von einzelnen Werbeelementen an der bestehen-

den Werbeanlage der OMV Tankstelle, Teisendorf;
8 Bekanntgaben, Wiinsche und Antrage
8.1 Liste Blroweg
8.2  Online-Beantragung des Wabhlscheins fur die Europawahl
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Erster Burgermeister Thomas Gasser eréffnet um 17:00 Uhr die offentliche Sitzung des Bau- und
Umweltausschusses, begruf3t alle Anwesenden und stellt die ordnungsgeméafle Ladung und Be-
schlussfahigkeit des Bau- und Umweltausschusses fest.

OFFENTLICHE SITZUNG

1 Genehmigung des Protokolls der 6ffentlichen Sitzung vom 15.04.2024

Die Niederschrift Uber die 6ffentliche Sitzung vom 15.04.2024 wurde allen Mitgliedern zugestellt.
Einwendungen gegen die Niederschrift werden nicht erhoben. Die Niederschrift ist somit nach Art.
54 Abs. 2 GO genehmigt.

2 Bauleitplanung Gemeinde Ainring, 2. Anderung AuRenbereichssat-
zung Weng;
Beteiligung als Nachbargemeinde

Die Gemeinde Ainring andert derzeit die AuRenbereichssatzung Weng in der 2. Anderung.

Die Gemeinde Ainring ist bestrebt, fir die Deckung des Wohnbedarfs erforderliche Flachen mit
Blick auf die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung zur Verfigung zu stellen. Dabei wird ein
sparsamer und effizienter Flachenverbrauch unter Nutzung vorhandener Infrastrukturen ange-
strebt.

Aufgrund des dringenden Wohnraumbedarfes der einheimischen Bevdlkerung soll im Bereich des
Ortsteiles ,Weng“, der sich im Norden des Gemeindegebietes befindet, die Schaffung weiteren
Wohnraumes ermdéglicht werden.

Der Markt Teisendorf wird als benachbarte Gemeinde an dem Verfahren beteiligt.

Beschluss:
Belange des Marktes Teisendorf sind durch die Bauleitplanung nicht betroffen.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0

3 Bauantrag zur Erweiterung einer bestehenden landwirtschaftlichen
Maschinenhalle, Wannersdorf; Herstellung des gemeindlichen Ein-
vernehmens

Der Antragsteller méchte auf seinem Grundsttick in Wannersdorf die bestehende Maschinenhalle
im Norden um 21,25 x 15,00 m erweitern.

Das Grundstick befindet sich in einem Gebiet ohne Bebauungsplan im AufRenbereich. Im Fla-
chennutzungsplan ist die Flache als landwirtschaftliche Flache dargestellt.

Das Vorhaben ist demnach gemal3 § 35 BauGB zu beurteilen. Gemal 8§ 35 Abs. 1 Satz 1 BauGB
ist ein Vorhaben im AuRenbereich zulassig, wenn &ffentliche Belange nicht entgegenstehen, die
ausreichende Erschlie3ung gesichert ist und das Vorhaben einem land- oder forstwirtschaftlichen
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Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der Betriebsflache einnimmit.

Die bestehende Maschinenhalle ragt bereits in das Grundstiick des Marktes Teisendorf, in wel-
chem sich unmittelbar der Leitenbacher Bach befindet. Der neu zu errichtende Anbau soll eben-
falls direkt an das Grundstiick des Marktes Teisendorf angrenzen. Die notwendigen Abstandsfla-
chen werden kdnnen auf der offentlichen Wasserflache nachgewiesen werden.

Gemal Richtlinien fur Gewasser ist fir UnterhaltsmalRnahmen bzw. Schadensabwehr im Hoch-
wasserfall ein Abstandsbereich von mind. 5 m, gemessen ab der Béschungsoberkante, von jegli-
chen festen Einbauten freizuhalten.

In der BAS Sitzung vom 15.04.2024 wurde der Tagesordnungspunkt zuriickgestellt, da ein paar
Punkte geklart werden sollten.

Nach Rucksprache mit dem Vermessungsamt wurde mitgeteilt, dass sich rechnerisch der Abstand
der Erweiterung zum Gewasser, an dem Punkt welcher das Grundstiick des Marktes Teisendorf
berthrt ca. 8,4 m betragt.

Bezlglich der Gebaudesicherheit besteht die Mdglichkeit, das gemeindliche Einvernehmen nur
herzustellen, wenn im Baugenehmigungsbescheid eine Auflage mit aufgefuhrt wird.

Beschluss:

Das gemeindliche Einvernehmen wird hergestellt. Folgende Auflage muss im Genehmigungsbe-
scheid mit aufgefiihrt werden:

Die Unterhaltung des Gewassers, Ill. Ordnung, obliegt im Bereich des Vorhabens dem Bauherrn.
Er hat in eigener Verantwortung alle zum Schutz seines Bauwesens notwendigen MafRnahmen im
Einvernehmen mit dem Markt Teisendorf festzulegen und auf seine Kosten auch auszufiihren,
wenn eine Gefahrdung oder Beeintrachtigung seines Objekts vorliegt.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0

4 Bauantrag zur Sanierung eines Reihenmittelhaues durch Anbau eines
Wintergartens, Rupertiweg - Oberteisendorf; Herstellung des ge-
meindlichen Einvernehmens

Die Antragsteller mdchten bei ihrem Anwesen im Rupertiweg, Oberteisendorf im Siden des Hau-
ses die bestehende Terrasse durch einen Wintergarten mit den Maf3en 6,96 x 2,19 m ersetzen. Im
1. OG soll weiterhin der vorhandene Balkon bestehen bleiben. Durch bereits vorhandene Mauern
wird der Wintergarten im Erdgeschoss um 0,99 m verbreitert.

Das Anwesen befindet sich in einem Gebiet ohne Bebauungsplan im Innenbereich. Demnach ist
das Vorhaben gemal § 34 BauGB zu beurteilen. Im Flachennutzungsplan ist die Flache als Rei-
nes Wohngebiet (WR) dargestellt.

Gemal § 34 Abs. 1 BauGB ist ein Vorhaben zulassig, wenn es sich nach Art und Mal3 der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise und der Grundsticksflache die tGiberbaut werden soll, in die Eigenart
der naheren Umgebung einfligt und die Erschlieung gesichert ist.

Das Vorhaben ist planungsrechtlich zulassig. Das gemeindliche Einvernehmen kann hergestellt
werden.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen wird hergestellit.
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Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0

5 Bauantrag zum Abbruch und Neubau der Garage, des Wintergartens,
sowie Anbauten an die bestehende Doppelhaushélfte, Bahnhofstralle;
Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens

Die Antragsteller modchten bei ihrem Anwesen in der Bahnhofstral3e die bestehende Garage und
den bestehenden Wintergarten abreil3en und neuerrichten sowie an die bestehende Doppelhaus-
halfte anbauen. Die Garage soll im Westen des Grundstiickes abgerissen und an gleicher Stelle
mit den MaRen 9x3,80 m wiedererrichtet werden. Der Wintergarten im Suden des Hauses soll
ebenfalls abgerissen und mit den Maf3en 3,50 x 3,865 m wiedererrichtet werden. Im Norden sowie
Nordwesten der bestehenden Doppelhaushélfte sollen Anbauten zur Wohnraumerweiterung
durchgefuihrt werden. Der Anbau im Norden soll in selber Lange wie die Doppelhaushélfte und mit
einer Breite von 4,00 m errichtet werden. Im Westen des Hauses soll ebenso ein Anbau mit den
Mafl3en 9,00 x 1,61 m angebaut werden.

Das Anwesen befindet sich in einem Gebiet ohne Bebauungsplan im Innenbereich. Im Flachen-
nutzungsplan ist die Flache als Allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellt. Das Vorhaben ist dem-
nach gemafll 8 34 BauGB zu beurteilen. GemalR § 34 Abs. 1 BauGB ist ein Vorhaben zulassig,
wenn es sich nach Art und Maf3 der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundsticksflache,
die Uberbaut werden soll, in die Eigenart der ndheren Umgebung einflgt.

Anhand von einem, dem Bauantrag beigefligten, Einfligenachweis sowie vor Ort Besichtigung fugt
sich das Vorhaben seitens der Bauverwaltung in die ndhere Umgebung ein. GemalR Art. 6 Abs. 7
Satz 1 BayBO sind u. a. Garagen in den Abstandsflachen sowie ohne eigene Abstandsflachen
zulassig mit einer mittleren Wandhéhe bis zu 3 m und einer Gesamtlange je Grundstiicksgrenze
von 9 m, zulassig.

Die notwendigen Stellplatze gemalR Stellplatzverordnung des Marktes Teisendorf je Wohneinheit
zwei Stellplatze sind im Eingabeplan berlcksichtigt.

Das Vorhaben ist planungsrechtlich zulassig. Das gemeindliche Einvernehmen kann hergestellt
werden.

BAS Mitglied Stadler bittet darum, das LRA beztiglich der Grenzbebauung des Balkones hinzuwei-
sen, ob dieser bezuglich des Nachbarschutzes genehmigt werden kann.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen wird hergestellt.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0

6 Bauvoranfrage zum Anbau eines Lagerkellers zur privaten Nutzung,
Untersbergstralle; Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens

Die Antragsteller beabsichtigen bei ihrem Anwesen in der Untersbergstral3e in Teisendorf einen
Lagerkeller zur privaten Nutzung zu errichten. Der Keller soll auf der ndrdlichen Seite des Grund-
stiickes unter dem bereits bestehenden Carport errichtet werden. Geplant ist eine Lange von 12,50
m und eine Breite von 6,15 m, die lichte Raumhoéhe soll 2,50 m betragen. Der Zugang zu dem ge-
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planten Keller wiirde Uber einen bereits bestehenden Keller erfolgen.

Durch die Bauvoranfrage sollen zwei Fragen geklart werden:
1. Istder Lagerkeller an der geplanten Stelle genehmigungsfahig?
2. Ist der Lagerkeller in der geplanten Grof3e genehmigungsfahig?

Das Vorhaben befindet sich in einem Gebiet ohne Bebauungsplan im Innenbereich. Im Flachen-
nutzungsplan ist die Flache als Allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellt. Das Vorhaben ist dem-
nach gemaf 8§ 34 BauGB zu beurteilen. Danach ist ein Vorhaben zulassig, wenn es sich nach Art
und MalR3 der baulichen Nutzung, der Bauweise sowie der Uberbaubaren Grundstiicksflache in die
Eigenart der naheren Umgebung einfugt.

Planungsrechtlich ist das Vorhaben zulassig. Das gemeindliche Einvernehmen zur Bauvoranfrage
kann hergestellt werden.
Beschluss:

Das gemeindliche Einvernehmen wird hergestellit.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0

7 Bauantrag zum Austausch von einzelnen Werbeelementen an der be-
stehenden Werbeanlage der OMV Tankstelle, Teisendorf; Herstellung
des gemeindlichen Einvernehmens

Die Antragsteller mochten bei der bestehenden Tankstelle in Teisendorf die einzelnen Werbeele-
mente an der Werbeanlage austauschen. Der Schriftzug der OMV soll in Esso umgewandelt wer-
den sowie die Farbe von Blau-Griin in Rot gedndert werden.

Die Tankstelle befindet sich in einem Gebiet ohne Bebauungsplan im Innenbereich. Im Flachen-
nutzungsplan ist die Flache als Mischgebiet (MI) dargestellt. Die Preisanzeige der Tankstelle be-
findet sich im Gebiet des Bebauungsplanes ,Amtmannfeld I°.

Im Bebauungsplan sind keine Festsetzungen beziglich Werbeanlagen aufgefihrt.

Demnach ist das Vorhaben geméaR § 34 BauGB zu beurteilen. GeméaR § 34 Abs. 1 BauGB ist ein
Vorhaben zulassig, wenn es sich nach Art und Mal3 der baulichen Nutzung, der Bauweise und der
Grundstucksflache welche tberbaut werden soll, in die Eigenart der naheren Umgebung einfigt.
Das Ortsbild darf nicht beeintrachtigt werden.

Planungsrechtlich ist das Vorhaben zuldssig. Das gemeindliche Einvernehmen kann hergestellt
werden.

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen wird hergestellt.

Abstimmungsergebnis: Fur: 7 Gegen: 0

8 Bekanntgaben, Winsche und Antrage
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8.1 Liste Biroweg

Liste der im Blroweg an das Landratsamt weitergeleiteten Bauvorhaben

Bauvorhaben an LRA Bemerkungen

Aufstockung und Einbau von drei Wohneinheiten in das best. | 13.05.2024 Genehmigungsfreistellung
Einfamilienwohnhaus, Marktstral3e 46

Zur Kenntnis genommen

8.2 Online-Beantragung des Wahlscheins fir die Europawahl

BGM Gasser teilt mit, dass die Online-Beantragung des Wahlscheins fir die Europawahl derzeit
nicht moglich ist, da es technische Probleme gibt. Die EDV ist aber bereits dran, das Problem zu
beheben.

Erster Burgermeister Thomas Gasser schlie3t um 17:30 Uhr die offentliche Sitzung des Bau- und
Umweltausschusses.

AnschlieBend findet eine nichtdffentliche Sitzung statt.

Thomas Gasser Stephanie Hauser
Erster Burgermeister Schriftfihrung

Offentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 13.05.2024 Seite 7



	FLD_sitextg
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	BM_Text4
	SMC_BM_SNFUNK
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	BM_Text2
	Betreff
	Vorlage
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu

